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Tagesordnung:
28. Sitzung des Ausschusses flr Stadtentwicklung,
Bauen, Landwirtschaft und Verkehr am 24.09.2024

1. BegrufRung und Feststellung der Beschlussfahigkeit

2. Genehmigung der Niederschrift vom 02.07.2024

3. Vorstellung des Planungsprojektes ,B 45 Ausbau Dieburg — Gro3-Umstadt®
4, Bebauungsplan "Semder Eck"

4.1. Bebauungsplan "Semder Eck" - Zustimmung zur Planungsvereinbarung

Vorlage: 210/0274/2024

4.2. Bebauungsplan "Semder Eck" - Aufstellungsbeschluss
Vorlage: 210/0275/2024

5. Satzung Uber den Erlass einer Veranderungssperre der Stadt Grof3-Umstadt fur
den Geltungsbereich des zukinftigen Bebauungsplanes "Auf der Warth, 5. An-
derungsplan” im Stadtteil Umstadt - Verlangerung der Geltungsdauer gem. 8 17
BauGB
Vorlage: 210/0277/2024

6. Mitteilungen des Magistrates

6.1. Bauvorhaben ,Altheimer Strale 4“im Stadtteil Richen — Anpassung des Stad-
tebaulichen Vertrages
Vorlage: 210/0276/2024

7. Anregungen und Mitteilungen



ZuTOP 1 BegruRung und Feststellung der Beschlussfahigkeit

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Herr Ohl erdffnet die Sitzung, begrif3t
sodann alle Anwesenden und stellt den fristgerechten Zugang der Einladung sowie
die Beschlussfahigkeit des Ausschusses fest.

Es bestehen weiter keine Einwande gegen die Tagesordnung.

Zu TOP 2 Genehmigung der Niederschrift vom 02.07.2024
Das Protokoll der 27. Sitzung vom 02.07.2024 wird einstimmig genehmigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja 8
einstimmig beschlossen

Zu TOP 3 Vorstellung des Planungsprojektes ,,B 45 Ausbau Dieburg —
Gro3-Umstadt*

Herr Moritz Projektsteuerer fur diese Vorhaben stellt das Planungsprojekt vor und
erlautert den aktuellen Planungsstand.

Hierbei verweist er auf die Ziele des Bundes aus dem Verkehrswegeplan 2030 und
erlautert die Projektziele. Als Zwischenergebnis der Verkehrsuntersuchung und der
Prognosen erfiillt ein dreistreifiger Ausbau nicht die vorgegebenen Projekiziele. Somit
wird in den weiteren Planungsschritten nur der vierspurige Ausbau bericksichtigt.

Er erlautert die weiteren Schritte. Es werden verschiedene Varianten ausgearbeitet.
Die Ausarbeitung mit abschlieRender Beurteilung sowie Begrindung der Varianten
dauert voraussichtlich mind. 1 Jahr.

Er nimmt Bezug auf die moglichen Varianten, mogliche Signalanlagen, Kreiseln und
Brucken und Eingriffen in Natur und Umwelt bis hin zu notwendigen Radwegszenari-
en.

Anschliel3end beantwortet er die Fragen aus dem Ausschuss und den Ortsbeiraten
und nimmt diverse Anregungen aus den Gremien mit zur Berlcksichtigung bei der
weiteren Planung.

Es wird weiterhin aufgefuhrt, dass sich das Problem des stockenden Verkehrs durch
die geplanten Mal3nahmen lediglich von Gro3-Umstadt nach Darmstadt verlagere,
auch seien die Zahlen der Verkehrsprognose mit Vorsicht zu genief3en, da sich be-
reits vorangegangene Prognosen als falsch herausstellten.

Angesprochen wurden im Wesentlichen die folgenden Punkte:

e Mit welchen Verkehrsprognosen wurde gerechnet (Prognose 2035~35.000
Fahrzeuge)

e Probleme an der Kompostierungsanlage bei 4 spurigem Ausbau — Ampelrege-
lung offenbar unverzichtbar

e 4 spuriger Ausbau ohne Standstreifen oder analog B 26



Radwegeausbau im Zuge der Ausbauplanung

Frage der tatsachlichen Steigerung von Verkehr und Einwohner
Okologischer Ausgleich

Kosten- Nutzenberechnung

Bund kann immer noch seine Beschlisse zum Ausbau andern

e Der Ausbau Semder Eck wird grundsétzlich als sinnvoll angesehen werden,
nicht aber ein 4spuriger Ausbau der B 45

Der Ausbau der B 38 entlastet nicht die B 45

Schutzgut Landschaftsbild

Bericksichtigung der Bushaltestellen

Thema Turbokreisel / funktioniert aufgrund Anbindung OPNV, FuRganger und
Radfahrer nicht

Die Prasentation istin der Anlage zum Protokoll beigefugt.
Pause 20:55 Uhr bis 21:03 Uhr
Zu TOP 4 Bebauungsplan "Semder Eck"
Burgermeister Kirch und Frau Pillatzke erlautern den Beschlussvorschlage.

ZuTOP 4.1 Bebauungsplan "Semder Eck" - Zustimmung zur Planungsver-
einbarung
Vorlage: 210/0274/2024

Beschlussvorschlag:

Der vorliegenden Planungsvereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Land Hessen — endvertretend durch Hessen Mobil — Stral3en- und Ver-
kehrsmanagement, Standort Darmstadt sowie der Stadt Grof3-Umstadt, vertreten
durch den Magistrat der Stadt GroR3-Umstadt wird zugestimmt.

Gegenstand der Vereinbarung ist die Aufstellung eines rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplanes fiur die Realisierung des leistungsfahigen Ausbaues des Semder Kreu-
zes.

Abstimmungsergebnis:
Ja 8
einstimmige Empfehlung

Zu TOP 4.2 Bebauungsplan "Semder Eck" - Aufstellungsbeschluss
Vorlage: 210/0275/2024

Die Anregungen des Semder Ortsbeirates — Schaffung eines Parkplatzes hinter der
jetzigen Bushaltestelle Richtung Dieburg sowie eine rechte Abbiegespur an der Kom-
postierungsanlage Richtung Otzberg/Semd sollen dem Magistrat zur weiteren Bera-
tung zugeleitet werden. Gepriift werden soll zudem, ob am Semder Eck rechte Ab-
biegespuren aus Semd Richtung Umstadt und aus Dieburg kommend Richtung Semd
planungsmafig noch mdglich sind.



Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschliel3t gemal § 2 Abs. 1 des Baugesetz-
buchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. |
S. 3634) die Aufstellung eines Bebauungsplanes fir das Gebiet um die Kreuzung
B 45/ L 3115 in den Gemarkungen Semd und Richen.

Der Bauleitplan erhélt die Bezeichnung: Bebauungsplan, Semder Eck“

Der Geltungsbereich ist aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.

Gemarkung Semd

Flur 27
Gemarkung Richen

Flur 28

Gemarkung Semd

NORDEN
W m e

Datengrundlage: Antliches Liegenschaftskatasterinformationssystem (ALKIS) der Hessischen Verw altung fir Bodenma-
nagement und Geoinformation

Sollten sich bei der Planung Abweichungen an dem vorstehend dargesteliten Gel-
tungsbereich als sinnvoll erweisen, so wird der Magistrat erméachtigt, der Stadtver-
ordnetenversammlung einen geanderten Geltungsbereich im Rahmen der Beschluss-
fassung Uber die 6ffentliche Auslegung vorzulegen.

Beabsichtigte Planung:

Nach den Ergebnissen einer im Jahr 2022 von Hessen Mobil Straf3en- und Ver-
kehrsmanagement, Darmstadt, durchgefuhrten Verkehrszéhlung sind die Knoten-
punkte der Bundesstral3e B 45 zwischen Dieburg und Grof3-Umstadt an der Grenze
ihrer Leistungsfahigkeit bzw. Uberlastet. Hessen Mobil strebt daher eine bestandsna-
he Ertlchtigung des Knotenpunktes der B 45 mit der LandesstraRe L 3115 (Semder
Kreuz) an, um hier eine ausreichende Leistungsfahigkeit der B 45 sowie einen barrie-



refreien Ausbau der beiden Bushaltestellen ,Gro3-Umstadt/Abzweig Semd® an der
B 45 zu ermdglichen.

Diese MalRnahmen sollen kurzfristig umgesetzt werden, unabhangig von den derzeit
laufenden Planungen und Untersuchungen fir den erst langfristig zu erwartenden
mehrstreifigen Ausbau der B 45 zwischen der B 26 und der Hans-Bdéckler-StralRe in
Grof3-Umstadt.

In mehreren Gesprachen zwischen Hessen Mobil und der Stadtverwaltung hat sich
herausgestellt, dass die Baurechtschaffung fur eine solche Ausbaumaf3nahme am
sinnvolisten Uber die Aufstellung eines Bebauungsplanes erfolgen sollte, da ein stra-
Renrechtliches Planverfahren (Planfeststellungsverfahren) einen deutlich langeren
Zeitraum in Anspruch nehmen wirde.

Im Geltungsbereich sind fir die Ertichtigung des Semder Kreuzes seitens Hessen
Mobil folgende Mafinahmen geplant:

- Esist ein Ausbau der B 45 von Sidosten (Fahrtrichtung Dieburg) mit zwei Gera-
deausstreifen vorgesehen, ahnlich der bereits im Jahr 2021 realisierten Gegen-
richtung. Die Rickeinfadelung soll ca. 150 m nach dem Knotenpunkt analog zur
Fahrtrichtung Grol3-Umstadt erfolgen.

- Ander L 3115 ist eine Ertichtigung in Richtung Richen bis zur vorgesehenen An-
bindung des Gewerbegebietes ,West* vorgesehen. Weiter soll auf der L 3115 auf
einer Lange von ca. 100 m ein separater Rechtsabbiegestreifen in Richtung Die-
burg zur Verfigung stehen und auch die Geradeaus- und Linksabbiegespuren
sollen separate Fahrstreifen zur Kreuzung mit der B 45 erhalten.

- Die bisher provisorischen Bushaltestellen auf beiden Seiten der B 45 sollen fur
den OPNV leistungsfahig und fiir die Fahrgaste sicher und barrierefrei ausgebaut
werden, da hier insbesondere bei der auf der Siidseite der B 45 gelegenen Hal-
testelle derzeit deutliche Defizite und Gefahrdungspotentiale bestehen.

- Im Rahmen dieser Bauleitplanung will Hessen Mobil auch die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen fur die Anpassung der Radwege im Umbaubereich schaf-
fen.

- Als Ersatz fur die Inanspruchnahme von bestehenden Gehdlzen sind entspre-
chende Neupflanzungen und AusgleichsmalRhahmen vorgesehen.

Die geplanten Maflinahmen zur Ertiichtigung des Knotenpunktes ,Semder Kreuz* sind
unabhangig von der Entwicklung des Gewerbegebietes ,West* erforderlich, tragen
aber zur Erhéhung der Leistungsfahigkeit der aul3eren Erschlielung des Gewerbe-
gebietes ,West" bei.

Der vorgesehene Geltungsbereich des Bebauungsplanes umfasst die durch die Pla-
nung beanspruchten Flurstiicke bzw. Flurstiicksteile einschlieBlich der Flachen fir
eine voraussichtliche bauzeitliche Flacheninanspruchnahme. Insgesamt betragt der
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,Semder Eck® ca. 5,9 ha.

Mit der Aufstellung des Bebauungsplanes ist die Stadt fir die Baurechtschaffung zu-



standig. Hessen Mobil tbernimmt alle Kosten fur die von der Stadt beauftragten Bu-
ros im Rahmen der Baurechtschaffung. Hierzu wird eine entsprechende Planungs-
vereinbarung zwischen der Stadt und Hessen Mobil abgeschlossen.

Fur die Beteiligung der Offentlichkeit gemaf § 3 Abs. 1 BauGB werden Planentwiirfe
in der Verwaltung sowie auf der Internetseite der Stadt unter:
https://gross-umstadt.de/stadtentwicklung-wirtschaft/bauen-wohnen/offenlage-
bebauungsplaene/ zur Einsichtnahme bereitgehalten. Hierbei wird Uber die allgemei-
nen Ziele und Zwecke der Planung, gegebenenfalls sich wesentlich unterscheidende
Losungen und Uber die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung 6ffentlich unter-
richtet; es wird Gelegenheit zur AuRerung und zur Erérterung gegeben.

Die Behdrden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich
durch die Planung berthrt werden kann, sind gemanR § 4 Abs. 1 BauGB entsprechend
§ 3 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 BauGB zu unterrichten und zur AuRerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprifung nach
§ 2 Abs. 4 BauGB aufzufordern.

Abstimmungsergebnis:
Ja6

Enthaltung 2
einstimmige Empfehlung

Zu TOP5 Satzung tber den Erlass einer Veranderungssperre der Stadt
GroR3-Umstadt fur den Geltungsbereich des zukiinftigen Bebau-
ungsplanes "Auf der Warth, 5. Anderungsplan” im Stadtteil Um-
stadt - Verlangerung der Geltungsdauer gem. 8§ 17 BauGB
Vorlage: 210/0277/2024

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Gro3-Umstadt beschliel3t, die beigefig-
te

Satzung tber die Verlangerung der Verdnderungssperre flir den rdumlichen
Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Auf der Warth, 5. Anderungsplan®im
Stadtteil Umstadt

Anlage:
Satzung uber die VerlAngerung der Veranderungssperre fur den rAumlichen Gel-

tungsbereich des Bebauungsplanes ,Auf der Warth, 5. Anderungsplan®

Abstimmungsergebnis:
Ja8
einstimmige Empfehlung



Zu TOP 6 Mitteilungen des Magistrates

Zu TOP 6.1 Bauvorhaben ,,Altheimer StraRBe 4“ im Stadtteil Richen — Anpas-
sung des Stadtebaulichen Vertrages
Vorlage: 210/0276/2024

Burgermeister Kirch informiert tber die die Anpassung des stadtebaulichen Vertra-
ges, geandert um die Raummiete/mz.

Weiterhin berichtet er betreffend

- Informationen Uber Gesprache mit den Projektentwicklern der Baugebiete
Kleestadt und Wiebelsbach

- den ,Runden Tisch* zum Radverkehrskonzept der Stadt Gro3-Umstadt. Hierzu
sollen die Fraktionen Vertreter aus ihren Reihen bestimmen, diein dieser Ar-
beitsgruppe mitwirken mdgen.

- Status quo zu den Sanierungsarbeiten der Hans-Bo6ckler-Stral3e.

- Setup zum OPNV

- Aktuelles zur Afrikanischen Schweinepest. Die Zaunarbeiten im Stadtgebiet
Grof3-Umstadt sind abgeschlossen.

Inhalt der Mitteilung:

Der von der Stadtverordnetenversammlung am 21.03.2024 beschlossene Stadtebau-
liche Vertrag mit der Altheimer Stral3e 4 GbR in Verbindung mit der Aufstellung des
Bebauungsplanes ,Altheimer Stral3e 4“ im Stadtteil Richen wird in § 6 zum festgeleg-
ten Mietpreis wie folgt geandert:

Die Miete fur diese geforderten Wohnungen betragt 8,80 €/m? - sofern der Energie-
standard fur ein klimafreundliches Wohngebaude mit zuséatzlicher Nachhaltigkeitszer-
tifizierung KFWG-Q erreicht wird

Abstimmungsergebnis:
zur Kenntnis genommen

Zu TOP 7 Anregungen und Mitteilungen

Frau Eckert-Graulich erfragt den Stand der Planungen um die Verlegung des Stand-
orts der Ernst-Reuter-Schule, Grof3-Umstadt.

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Ohl bedankt sich bei allen Beteiligten und
schlief3t die Sitzung um 21:52 Ukhr.

Dieter Ohl Mirco Rakowitz
Stv. Ausschussvorsitzender Schriftfihrung



	Anwesenheit
	Name
	Entschuldigt
	Text
	Tagesordnung
	BM_TEXT1
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	Zu
	BM_TEXT2

